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§ 785 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Schenkungen an einen P-ichtteilsberechtigten sind auf dessen P-ichtteil insoweit nicht anzurechnen, als der

Verstorbene den Erlass dieser Anrechnung letztwillig verfügt oder mit ihm vereinbart hat. In einem solchen Fall ist die

von der Anrechnung befreite Zuwendung bei der Ermittlung des P-ichtteils dieses von der Anrechnung befreiten

P-ichtteilsberechtigten nicht hinzuzurechnen. Der Vertrag über den Erlass der Anrechnung bedarf der Schriftform; die

Aufhebung dieses Vertrags bedarf der Formvorschriften für einen Pflichtteilsverzicht.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999
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